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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1978

Norm

MG §19 Abs3 A1

WEG §1

Rechtssatz

Bei der Vermietung der Eigentumswohnung macht der Wohnungseigentümer von seinem ausschließlichen

Nutzungsrecht und Verfügungsrecht über die Eigentumswohnung Gebrauch und stellt insoweit die Gesamtheit der

Miteigentümer dar.
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